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Stellungnahme

zu den Gesetzentwürfen

zur

Abgeordnetenüberprüfung

Drucks. 7/858 u. 7/936

Beide Gesetzentwürfe verlängern befristet. die Abgeordnetenüberprüfung be-

züglich einer Zusammenarbeit (verkürzt gesagt) mit der Staatssicherheit.

Dem könnte man entgegenhalten/ doss ein solches Verhalten/ das 30 Jahre

und länger zurückliegt, inzwischen nicht mehr untersucht werden dürfe, weil der

Zeitablciuf doch auch hier, eine gewissermaßen heilende Wirkung haben

müsse. Indes gibt es für eine solche Frage und Antwort keine vom parlamenta-

rischen Gesetzgeber zu beachtende vorrangige Normen. Die Frage ist zuletzt

etwa bei der En+ziehung von Doktorgraden etc. versuchsweise erörtert worden

mit dem Tenor/ nach dreißig Jahren müsse doch Schluss sein mit Doktorgrad-

Entziehungen. Die Idee ist von den Gerichten und den meisten Disku+anten zu-

rückgewiesen worden. In der Tat enthalten Z.B. die Vorschriften über die Aufhe-

bung von Verwattungsok+en keine zeitlichen Anwendungssperren;

Der Entwurf 7/936 enthält allerdings - in Übereinstimmung mit dem bisher gel-

tenden Recht - eine Art konditionierfe Befristung: Wenn nämlich die Zusam-

menarbeit vor dem 1. Januar 1970 beendet gewesen ist, soll ein Überprüfungs-

verfahren nicht mehr sfottfin'den - es sei denn, die fragliche Person hätte bei
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ihrer Tätigkeit Verbrechen begangen/ gegen Grundsätze der Menschlichkeit

oder Rechtsstaaflichkeit verstoßen. . .

Die Zei+grenze ist offenbar einer Entscheidung des Bundeverfassungsge-

richts entlehnt (BVerfGE96/171 (189). Es ging um die Frage, ob eine Stasi-

Verstrickung, die vor 1970 zu konstatieren war, aber bis 1970 beendet

war/ ois arbeitsrechtlicher Kündigungsgrund herangezogen werden

konnte. 1970 ist danach also mafeneU-rechH'iche Zeltgrenze für eine be"

lastende Maßnahme, wobei das Urteil für besonders schwerwiegende

Fälle auch wieder eine Ausnahme konzediert. Hier geht es aber darum/

ob das Jahr 1970 verfahrensrechtlich a/s hindernde Zelfschwelfe wirken

soll. Ras geht wegen der möglichen schwerwiegenden Ausnahmen

nicht... • . .

Diese Regelung ist nicht folgerichtig/ weil die Prüfung ihrer Einschränkung ge-

rade ein Unfersuohungsverfahren erforderlich macht. Zwar wird sich die erste

Alternative ", Verbrechen - vermutlich kraft Evidenz regeEmäßig bejahen oder

ausschließen lassen, für die Alternative eines Verstoßes gegen die Rechtsstaat-

lichkeit würde das nicht gelten können. Zusammenarbeit Ja, aber kein Rechts-

staatsverstoß? Das lässt sich doch nur in einem Verfahren prüfen.

Es ist also eine politische Frage, ob ein solches Verfahren weiterhin durchgeführt

werden so!i. Nach wie vor darf der Landtag der Linie folgen/ dass nicht ins Por-

lament gehört/ „wer das eigene Volk bespitzelt oder unterdrückt hat, wer es

hintergangen und betrogen hat oder wer dies zu verantworten hatte",

Zitat des Abg. Wiefelspütz im Bundestag/ vom BVerfG zustimmend zitiert:

BVerfGE 94, 351, 367; dem zustimmen ThürVerfGH v. 17. Oktober 1997

VerfGH 18/95-/S. 17; v. 01.07.2009-VerfGH 21/06 ", S. 15; w, Nochw. zur

Vertassungsmäßigkeit solcher Abgeordnetenüberprüfung in dem Urteil

des ThürVerfGhL v. 01.07.2009 " VerfGH 38/06 - S. 13



Da Täter-Opfer-Relafionen auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch

bestehen, ist die weitere Zusammenarbeits-Uberprüfung politisch hoch piausi-

bei. Das sehen beide Gesetzentwürfe offenbar gleichsinnig.

Es ist auch richtig, dass sämtliche Abgeordnete sich der Prüfung steilen müssen

und nicht eine Ausnahme für solche Abgeordnete gemacht wird/ die bereits

überprüft worden sind. Da die Dynamik derAufarbeEfung der Vergangenheit

zu immer neuen Funden führen kann, sollte die Überprüfung in jeder WahlperE-

öde alle Abgeordneten erfassen.

Die Entwürfe unterscheiden sich allerdings in der Geftuhgsdauer. Der Entwurf

7/858 befristet die Geltung auf das Jahr 2030, der Entwurf 7/936 iimitiert die Gei-

.fung auf den Ablauf der 8. Legislafurperiode. Von der reinen Dauer her unter-

scheiden sich beide Entwürfe nicht subsfantieii/ wenn man unbesehen auf die

Legislaturperiode abstellt. Die 7. WP hat am 23. November begonnen, die 8.

WP endet also etwa Em November 2029 (Art. Art. 50 Abs. 1 S. 1 ThürLV).AIierdings

beinhaltet diese Anknüpfung .gewissermaßen einen Hoffnungswert, dass näm-

lich jede Wohiperiode auch ihre ihr yerfassungsrechfllch zugemessene Wahlzeit

ausfüllen wird. Das ist aber nicht gewährleistet. Die 7. Und die 8. WP könnten

auch, von heute aus betrachtet/ in eEnem einzigen Jahr vorbei sein. Die Gel-

tungsdauereines Gesetzes an Wahlperioden zu knüpfen ist keine empfehfens-

werte Gesetzgebungstechnik.

Hingegen ist es plausibel/ weil werfungsparallel die Gel+ungsdauer wie die des

Stasi-Un+erlagen-Gesetzes zu bestimmen.

Hl.

Die Gesetzentwürfe uhterscheiden sich formQl:



1. Der Regelungsort wird unterschiedlich gewählt: Der Entwurf 7/858 will das

Thüringer Abgeordne+engesetz um die Uberprüfungsregeln ergänzen, der Ent-

wurf 7/936 sieht ein spezielles Gesetz vor. Für beide Lösungen gibt es Gründe:

Dem systematischen Zusammenhang nach wird hier Statusrecht für Abgeord-

nete des Landtages geregelt, was dafür spricht/ die Regeiung in das Stotus-

recht (also das Abgeordnetengesetz) Qufzunehmen. Andererseits; Es geht um

bloß fransitorisches Recht, was durch die spezialgese+zliche Regelung betont

würde.

2. Zu dem Gesetzentwurf 7/858 erlaube ich mir den Hinweis. dass die Vorschrif-

ten stärker nach Absätzen gegiiedert werden sollten. Abs. 4 besteht/ wenn ich

richtig gezähif habe, aus 1 1 Sätzen.

IV.

Der sachliche Gel+ungsbereich wird nicht völlig deckungsgleich definiert. Ne-

ben MfS, AfNS und K 1 treten im Entwurf 7/858 noch solche Personen, die recht-

lich oder faktisch gegenüber den Genannten weisungsbefugt waren. Diese Er"

weiterung ist zunächst sqchgerecht weil damit neben die WeisungsempfänQer

auch die Weisungsgeber in den Blick treten, die nicht in die Hierarchie der ge-

nannten Organisationen eingegliedert waren, aber wirksam deren Aktionen

steuern konnten. Die Erweiterung zielt auf Personen, die für das AfNS und Kl

politische Verantwortung getragen haben,

S. nochmals das vom BVerfG übernommene Wiefefspü+z-Zitat a.a.o.: „...

oder gar poHthche Verantwortung für die Stas'f faßt sich grundsätzlich

nicht mit einer Mitgliedschoff im Deutschen Bundestag vereinbaren."

eine Verantwortung/ die sich gerade an der WeEsungsbefugnis festmachen

iässt. Wenn sich solche Vorgänge in den Akten taisächiich finden lassen, ist die

Erweiterung des PersonenkroEses foigerichtig.



v.

1. Der Entwurf 7/936 will auf die Feststellung der Parlamentsunwürdigkeit nach

Würdigung der eventuellen Fall+atsachen verzichten, Er hält einen solchen Aus-

Spruch für „unsachgemäß"; ,unsQchgemäß' ist danach auch ein „sonstiges,

ähnlich unsachllches" Ur+eil'durch eine parlcimen+orische Mehrheit. Dem fügt

die Begründung nach an: „Die verfQssungsrechtlichen Grundsätze des Frei-

stoats Thüringen (J garantieren, dass der Souverän durch seine Stimmabgabe

eine solche Wertung vornimmt."

Drucks. 7/936 S. 7

Die Feststellung der Parlamentsunwürdigkeit ist indes nicht eine per se iliegitime,

unsachilche Entscheidung. Die Begründung verkennt Funktion und Bedeutung

desAusspruchs.

Es geht um die Legi+imität der Mandatsausübung durch einen Abgeordneten,

der legal in das Parlament gewählt worden ist, was dem Abgeordneten regel-

mäßig auch Legitimi+ät verschafft. Legaiitäf gQrantiert aber - ausnahmsweise

Den Ausnahmecharakter einer Koilegiaienque+e/ mit der über die Wahi-

Prüfung, hinaus die Legitimität seiner Mi+giieder in Zweifel gezogen wird,

hat das Bundesverfassungsgericht in der zweiten Gysi-En+scheidung aus-

drücklichbetonts..BVerfGE99, 19 (34).-

nicht zugleich, in jedem Fall auch Legitimltät, wie die oben wiedergegebene

Begründung unterstellt. Die Wähler können mit ihrer Wahlentscheidung/ die von

Art, Ausmaß und Umständen einer etwaigen Stasi-Verstrickung keine.zuverläs-

sige Kenntnis haben können, nicht für alle Fälle auch die Legitimität der Man-

da+sausübung approbieren. Wir würden bei der Wahl eines bis dahin nicht ver-

urteilten Sfraf+äters auch nicht einwenden, ein Mandatsverlust des später Ver-

urteilten (darum geht es hier nicht) verstoße gegen die Legitimcitionsspende

der Wähler, weii sie den Abgeordneten doch für würdig gehalten hätten.
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Was mit dem Begriff der „Poriamentsunwürdigkeit11 gemeint ist, hat das Bundes-

verfassungsgericht in seiner bereits zitierten ersten Gysi-En+scheidung kiarge-

stellt.

„Zwar zielt die Überprüfung möglicher Kontakte zum Ministerium für

Staa+ssEcherheit nicht auf den Verlust des Abgeordnetenmondats. Das

Uberprüfungsverfahren beruht aber auf der Prämisse, daß die frühere Tä-

tlgkeit eines Abgeordneten für die Staafssicherheit diesem die Legitimität

nehme, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu sein. Damit wird

nicht seine Ehre Em Sinne eines personden Rechtsgufs in Frage gestelif,

sondern, seine ,Würcäigkeit\ das Volk im Parlament zu vertreten. Das .be"

legt der in der pcfrlamentarischen Debatte.)...) wiederholt betonte

Zweck des Verfahrens/zur ,Selbstreinigung' des Parlaments beizütragen.11

(BVerfGE94.351 (366 f.]

„ParlamentsunwürdEgkeit" ist Antwort auf die LegitimitätsfrQge/ die der pario-

mentarische Gesetzgeber im Bfick auf die Stasi-Verstrickungen (als Sammeibe-

Zeichnung) stelit. Das Bundesverfassungsgericht .hat genau dies in seiner

Schlussfolgerung angenommen: Das Untßrsuchungsverfahren könne „in der

Sache zu dem Verdikt führen, daß der betroffene Abgeordnete politisch un-

würdig sei, dem Parlament anzugehören." . .

BVerfGE94/351 (367)

Dem folgt derThürVerfGH ausdrücklich; „An derZuiässigkeit eines solchen Ver"

dlkts,in der Sache* hat es (I.e. das Bundesverfcissüngsgericht) keine Bedenken

geäußert. Dieser Be+rach+ungsweise schließt sich der Thüringer Verfassungsge"

richtshof on."



. ThürVerfGH, v. 01.07.2009 - VerfGH 38/06 -, S. 20 f.; zust. Joachim Linck/ in;

Linck/Baidus/LEndner/Poppenhäger/Ruffert (Hrsg.)/ Die Verfassung des

Freistaats Thüringen, 2013, Art, 53 Rn. 16

Der Verfassungsgerichtshof häit das Ergebnis eines solchen Verfahrens, offen"

kundig nicht für „unsachiich", weil das Gericht/ wenn es den V.orwurf für be-

gründet gehalten hätte, notwendig eine Verletzung des Abgeordnetenstafus

festgestellt.hätte.

2. Der Entwurf 7/858 spricht auch nicht mehr von der,Par!amentsunwürdigkeit'.

In Art. 1 §42i Abs. 6 S. 1 Hs. 1 soll jetzt der Ausspruch des mit der Sachverholts-

kiärung betrauten Ausschusses lauten/ es werde festgesteilt „dass dos be-

troffene Mitglied das Ansehen des Landtages belastet".

Dieser Vorschlag ist nach meinem Dafürhalten begriffiich weniger gelungen,

afs den Terminus der .ParlamentsunwürdigkeEf zu verwenden.. Dar Vorschlag

vonderAnsehensbelastungis+mirzuall+agssprachlich/weildQS Phänomen der

Ansehensbelastung vielfältig vorkommt (ohne es zum Gegenstand eines

Rechtsverfahrens zu machen). Hingegen hat die Parlamentsunwürdigkeit in

diesem Zusammenhang einen festen Zuweisungsgehalt, der auch verfassungs-

geschichtlich in Umbruchsituationen schon mehrfach belegt ist. Bedeutsam ist,

dass die Feststellung, ein Abgeordneter beschädige das Ansehen des Landta-

ges/ wie ein personaler Vorwurf klingt, während das Bundesverfässungsgericht

doch, wie oben zitiert, gerade gesagt hat seine Ehre als persoholes Rechtsgut

werde durch denjegitimi+ätsbezogenen Ausspruch der Parlamentsunwürdig-

keit nicht in Frage gestellt.

VI.

Was die Verfahrensvorschriffen betrifft/ orientieren sich beide Entwürfe an der

bereits zitierten Leifen+scheidung des ThürVerfGH, so dass darin keine Risiken

stecken. .



Es gibt allerdings einen Punkt, der bedacht sein will. Der Entwurf 7/858 verzichtet

für die Schlussentscheidung des Ausschusses auf eine Zweidrittelmehrheit. Es soll

die einfache Stimmenmehrheit genügen. Nun ist an sich in einem demokrati-

sehen En+scheidungsverfQhren nicht begründungsbedürftig/ doss für eine Sa-

chenfscheidung schlicht das Mehrheitsprinzip gilt.

Alierdings ist hier beachtlich, dass der ThürVerfGH in seiner Leitentscheidung der

Zweicfritfelmehrheit eine verfassungsrechtliche Funk'tion zugemessen hat; „Das

Erfordernis einer Zweidritteimehrheit stellt sicher/ dass beiastende Entscheidun-

gen in der Regel eine Fraktion übergreifen und die Opposition mit einbezogen

ist."

ThürVerfGH v. 01.07.2006 VerfGH 38/06 -, S. 16

Auch be! einfacher Mehrheit wird in der Realität des Landtagsparlamen+aris-

mus eine Fraktion die Mehrheit nicht mehralleine stellen. Nich+koditEonäre Ver-

hältnisse sind kaum noch vorsteilbar. Die Opposition wird oilerdings bei einfa-

eher Mehrheit häufig nicht an der Entscheidung sflmmerheblich beteiligt sein.

Möglicherweise darf man das Zweidrit'telerfordernis trotzdem fallen lassen, weii

nicht mehr alle Parteien im Landtag ais koali+ionsfähig ge!+en.

Bonn/ am 20. September 2020 Prof. Dr. Wolfgcmg Löwer

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


